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wegen ihrer großen Armut in diesen teuren Zeiten 

an den Höller gegeben  

  

• Dieser hat das Mädchen aber so schlecht 

behandelt, dass es sich lieber umbringen will, als 

noch einmal als Dirn bei ihm zu dienen.  

  

• Da eine Entführung nach Ansicht des Probstes 

nicht vorliegt und die Mutter eine Rosenberger 

Untertanin ist, erklärt sich der Probst für nicht 

zuständig.  

  

• Er warnt Alexander, davor selbst Gewalt 

anzuwenden, bietet ihm aber an, bei einer 

weiteren gerichtlichen Klärung behilflich zu sein   

( AVS )  

  

14.4.1572  Alexander von Sprinzrnstein übermittelt dem Probst in 

Schlägl einen kaiserlichen Befehl, dass seinem 

Untertan Haller das Kind, das ihm sein Bruder zur 

Erziehung anvertraut hat und von Paul Strauß entführt 

wurde, unverzüglich zurückzugeben ist. ( AVS )  

  

25.4.1572  Wilhelm Jörger von Ottensheim berichtet Alexander 

über die erneute Klage seines Untertanen  

Dobretsberger gegen die Schranke, die der Neuhauser 

Untertan Kehrer widerrechtlich aufgestellt hat ( AVS )  

  

16.5.1572  Kaiser Maximilian II. entsendet eine Kommission zur 

Zusammenstellung aller Freistift- und Überlandsgüter 

und bittet Alexander, die Untersuchungen der 

Kommission in der kaiserlichen Pfandherrschaft  

Neuhaus zu unterstützen. ( AVS )  

  

19.5.1572  Alexander von Sprinzenstein schreibt an Wilhelm 

Jörger, Herr von Ottensheim und Brandeck.  

  

  Dessen Untertan Dobersberger hat erneut das Gehag  

des Neuhauser Untertans Kehrer zerstört und dabei 14  

Stecken umgehackt. Er bittet den Jörger, diese  

Übergriffe ein für alle Mal abzustellen. ( AVS )  
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